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Bekanntmachungen der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 

  
Bekanntmachung Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Nemsdorf – Göhrendorf 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 Ziff. 4a i.V. m. § 170 Abs. 3 Gemeindeordnung des LSA in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA Nr. 383), wird bekannt gemacht: 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Nemsdorf – Göhrendorf hat in seiner Sitzung am 19.10.2010 die 
Entgegennahme der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Nemsdorf - Göhrendorf beschlossen und 
dem Bürgermeister die Entlastung erteilt (Beschluss- Nr. 2010-10/060). 
  
Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Nemsdorf - Göhrendorf liegen 
nach §170 Abs. 5 GO LSA in der Zeit vom 18.11.2010 bis 26.11.2010 im Verwaltungsgebäude  
der Verbandsgemeinde Weida - Land, in 06268 Nemsdorf - Göhrendorf, Hauptstraße 43,  
Zimmer 8 während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
  
  
Montag, Mittwoch und Donnerstag:  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 

Dienstag:     9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag:     9.00 bis 12.00 Uhr 

  

 
 
 
Nemsdorf – Göhrendorf, den 12.11.2010 
 
 
 
Reh 
Bürgermeister 
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Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf für das Haushaltsjahr 2010 

  
Aufgrund des § 160 der Gemeindeordnung für das Landes Sachsen Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S.383), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Nemsdorf-Göhrendorf in der Sitzung am 19.10.2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2010 beschlossen:  

  
§ 1 
  

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
  

und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes 

einschließlich der Nachträge erhöht (+) 
um 

vermindert ( - ) 
um 

gegenüber 
bisher 

nunmehr festgesetzt 
auf 

€ € € € 
  

1.  im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 87.400 -81.100 693.800  700.100 
  
die Ausgaben 

 
20.900 

 
-14.600 

  
693.800  

 
700.100 

  
2.  im Vermögenshaushalt 

die Einnahmen 66.200 -61.700 405.000  409.500 
  
die Ausgaben 

 
99.400 

 
-94.900 

  
405.000  

 
409.500 

  
  

§ 2 
  
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 

§ 3 
  
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
  

§ 4 
  
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem 
bisherigen Höchstbetrag nicht geändert. 
  

§ 5 
  
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert. 
  
  
  
Nemsdorf- Göhrendorf, den 19.10.2010      Reh  

         Bürgermeister  
  
  

Siegel 
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Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
   
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit  
öffentlich bekannt gemacht. 
  
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
  
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs.3 Satz 1 der Gemeindeordnung für  
das Land Sachsen - Anhalt vom 18.11.2010 bis 26.11.2010 im Verwaltungsgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Weida – Land in 06268 Nemsdorf - Göhrendorf, Hauptstraße 43, 
Zimmer 8 zu jedermann Einsicht aus: 
  
  
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 

Dienstag:      9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag:    9.00 bis 12.00 Uhr 

  

   
  
  
Nemsdorf- Göhrendorf, den 12.11.2010     
 
 
 
Reh     
Bürgermeister 
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